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Vorschläge für Änderungen des Entwurfs einer Verfahrensordnung des Gerichts im 
Anschluss an die Sitzung der Gruppe „Gerichtshof der Europäischen Union“ vom 

21. November 2014 
 
 

Artikel 64 
Kontradiktorisches Verfahren 

 
Vorbehaltlich des Artikels 68 Absatz 4, des Artikels 104, des Artikels 105 Absatz 78 und des 
Artikels 144 Absatz 7 berücksichtigt das Gericht nur Verfahrensschriftstücke und Unterlagen, von 
denen die Vertreter der Parteien Kenntnis nehmen und zu denen sie Stellung nehmen konnten. 
 
 

Artikel 68 
Verbindung 

 
(1) Mehrere, aufgrund ihres Gegenstands zusammenhängende Rechtssachen, die den gleichen 

Gegenstand haben, können jederzeit von Amts wegen oder auf Antrag einer Hauptpartei 
wegen Zusammenhangs alternativ oder kumulativ zu gemeinsamem schriftlichen oder 
mündlichen Verfahren oder zu gemeinsamer das Verfahren beendender Entscheidung 
verbunden werden. 

 
(2) Über die Verbindung entscheidet der Präsident. Vor dieser Entscheidung setzt der Präsident 

den Hauptparteien eine Frist zur Stellungnahme zu einer möglichen Verbindung, sofern sie 
sich hierzu nicht bereits geäußert haben. 

 
(3) Die Verbindung von Rechtssachen kann nach Maßgabe des Absatzes 2 aufgehoben werden. 
 
(4) Sämtliche Parteien der verbundenen Rechtssachen können bei der Kanzlei die Akten der von 

der Verbindung betroffenen Rechtssachen einsehen. Der Präsident kann jedoch auf Antrag 
einer Partei durch Beschluss bestimmte geheime oder vertrauliche Angaben in den Akten der 
Rechtssache von der Einsichtnahme ausnehmen. 

 
(5) Unbeschadet des Absatzes 4 werden die zu den Akten der von der Verbindung betroffenen 

Rechtssachen gegebenen Verfahrensschriftstücke den Parteien der verbundenen Rechtssachen 
zugestellt, soweit die Vertreter dieser Parteien dies beantragen und der Zustellungsart nach 
Artikel 57 Absatz 4 zugestimmt haben.  

 
 

Artikel 103 
Behandlung vertraulicher Auskünfte und Unterlagen 

 
(1) Hat das Gericht auf der Grundlage rechtlicher und tatsächlicher Gesichtspunkte, die von einer 

Hauptpartei geltend gemacht werden, den gegenüber der anderen Hauptpartei vertraulichen 
Charakter bestimmter Auskünfte oder Unterlagen, die ihm im Rahmen einer Beweiserhebung 
nach Artikel 91 Buchstabe b vorgelegt worden sind und die für die Entscheidung über den 
Rechtsstreit erheblich sein können, zu prüfen, so werden diese Auskünfte oder Unterlagen 
dieser anderen Partei in der Phase dieser Prüfung nicht bekannt gegeben. 
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(2) Gelangt das Gericht bei der Prüfung nach Absatz 1 zu dem Ergebnis, dass bestimmte ihm 
vorgelegte Auskünfte oder Unterlagen für die Entscheidung über den Rechtsstreit erheblich 
sind und gegenüber der anderen Hauptpartei vertraulich zu behandeln sind, so wägt es den 
vertraulichen Charakter und die Erfordernisse, die mit dem Recht auf effektiven gerichtlichen 
Rechtsschutz, insbesondere der Einhaltung des Grundsatzes des kontradiktorischen 
Verfahrens, verbunden sind, gegeneinander ab. 

 
(3) Nach der Abwägung gemäß Absatz 2 kann das Gericht entscheiden, der anderen Hauptpartei 

die vertraulichen Auskünfte oder Unterlagen zur Kenntnis zu bringen, gegebenenfalls, indem 
es deren Offenlegung von der Unterzeichnung Einhaltung besonderer Verpflichtungen 
abhängig macht, die bezwecken, diese Offenlegung ausschließlich den Vertretern der 
betreffenden Hauptpartei vorzubehalten, oder entscheiden, sie nicht bekannt zu geben und 
durch mit Gründen versehenen Beschluss die Modalitäten klarzustellen, die es dieser anderen 
Hauptpartei ermöglichen, so weitgehend wie möglich Stellung zu nehmen, indem 
insbesondere die Vorlage einer nichtvertraulichen Fassung oder einer nichtvertraulichen 
Zusammenfassung der Auskünfte oder Unterlagen, die deren wesentlichen Inhalt wiedergibt, 
angeordnet wird. 

 
(4) Die in diesem Artikel enthaltene Verfahrensregelung findet auf die in Artikel 105 bezeichneten 

Fälle keine Anwendung. 
 
 

Artikel 105 
Behandlung von Auskünften oder Unterlagen, die die Sicherheit der Union oder eines oder 

mehrerer ihrer Mitgliedstaaten oder die Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen 
berühren 

 
(1) Möchte eine Hauptpartei ihre Ansprüche entgegen dem in Artikel 64 genannten Grundsatz 

des kontradiktorischen Verfahrens, aus dem sich ergibt, dass sämtliche Auskünfte und 
Unterlagen den Parteien in vollem Umfang bekannt zu geben sind, auf bestimmte Auskünfte 
oder Unterlagen stützen, bezüglich deren sie geltend macht, dass ihre Bekanntgabe die 
Sicherheit der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten oder die Gestaltung ihrer 
internationalen Beziehungen verletzen würde, legt sie diese Auskünfte oder Unterlagen mit 
gesondertem Schriftsatz vor. Mit dieser Vorlage ist ein Antrag auf vertrauliche Behandlung 
dieser Auskünfte oder Unterlagen einzureichen, in dem die zwingenden Gründe angeführt 
werden, die in dem Umfang, den die Situation unbedingt erfordert, die Wahrung ihres 
vertraulichen Charakters rechtfertigen und der Bekanntgabe an die andere Hauptpartei 
entgegenstehen. Der Antrag auf vertrauliche Behandlung ist ebenfalls mit gesondertem 
Schriftsatz einzureichen und darf keine vertraulichen Angaben enthalten. Wurden die 
Auskünfte oder Unterlagen, deren vertrauliche Behandlung beantragt wird, der Hauptpartei 
von einem oder von mehreren Mitgliedstaaten übermittelt, so können die von der 
Hauptpartei zur Rechtfertigung ihrer vertraulichen Behandlung vorgetragenen zwingenden 
Gründe die von dem oder den betreffenden Mitgliedstaaten vorgebrachten zwingenden 
Gründe einschließen. 

 
(2) Das Gericht kann die Vorlage von Auskünften oder Unterlagen, deren vertraulicher Charakter 

auf die in Absatz 1 genannten Erwägungen gestützt wird, durch eine Maßnahme der 
Beweisaufnahme verlangen. Im Fall einer Weigerung stellt das Gericht diese ausdrücklich fest. 
Abweichend von Artikel 103 gilt für diese infolge einer Maßnahme der Beweisaufnahme 
vorgelegten Auskünfte oder Unterlagen die Verfahrensregelung dieses Artikels. 
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(3) Im Stadium der Prüfung, ob die von einer Hauptpartei gemäß den Absätzen 1 oder 2 
vorgelegten Auskünfte oder Unterlagen für die Entscheidung über den Rechtsstreit erheblich 
sind und ob sie vertraulichen Charakter gegenüber der anderen Hauptpartei haben, werden 
diese Auskünfte oder Unterlagen der anderen Hauptpartei nicht bekannt gegeben. 

 
(4) Entscheidet Gelangt das Gericht nach bei der Prüfung gemäß nach Absatz 3, zu dem Ergebnis, 

dass die ihm vorgelegten Auskünfte oder Unterlagen für die Entscheidung über den 
Rechtsstreit erheblich sind und für das Verfahren vor dem Gericht keinen vertraulichen 
Charakter aufweisen, so ersucht es die betroffene Partei um die Genehmigung zur 
Bekanntgabe dieser Auskünfte oder Unterlagen an die andere Hauptpartei. Widerspricht die 
Partei innerhalb einer vom Präsidenten gesetzten Frist der Bekanntgabe oder antwortet sie 
bis zum Ende dieser Frist nicht, so werden diese Auskünfte oder Unterlagen bei der 
Entscheidung über die Rechtssache nicht berücksichtigt und an sie zurückgegeben. 

 
(5) Entscheidet Gelangt das Gericht nach bei der Prüfung gemäß nach Absatz 3, zu dem Ergebnis, 

dass die ihm vorgelegten Auskünfte oder Unterlagen für die Entscheidung über den Rechtsstreit 
erheblich sind und gegenüber der anderen Hauptpartei einen vertraulichen Charakter 
aufweisen, so gibt es sie dieser Hauptpartei nicht bekannt. Sodann und wägt es die 
Erfordernisse, die mit dem Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, insbesondere der 
Einhaltung des Grundsatzes des kontradiktorischen Verfahrens, verbunden sind, und die 
Erfordernisse der Sicherheit der Union oder eines oder mehrerer ihrer Mitgliedstaaten oder der 
Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen gegeneinander ab. 

 
(6) Nach der Abwägung gemäß Absatz 5 erlässt das Gericht einen mit Gründen versehenen 

Beschluss, in dem die Modalitäten eindeutig bezeichnet werden, nach denen die in Absatz 5 
bezeichneten Erfordernisse miteinander in Einklang gebracht werden können, wie die Vorlage 
insbesondere, indem die betroffene Partei aufgefordert wird, zur späteren Bekanntgabe an die 
andere Hauptpartei einer nichtvertraulichen Fassung oder einer nichtvertraulichen 
Zusammenfassung der Auskünfte oder Unterlagen vorzulegen, – die deren wesentlichen Inhalt 
wiedergibt und es der anderen Hauptpartei ermöglicht, so weitgehend wie möglich Stellung zu 
nehmen – durch die betroffene Partei zur späteren Bekanntgabe an die andere Hauptpartei. 

 
(7) Die Auskünfte oder Unterlagen, die gegenüber der anderen Hauptpartei einen vertraulichen 

Charakter aufweisen, können von der Hauptpartei, die sie nach den Absätzen 1 oder 2 
vorgelegt hat, innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung der Entscheidung nach Absatz 5 bis 
zur Zustellung eines nach Absatz 6 erlassenen Beschlusses ganz oder teilweise zurückgezogen 
werden. Die zurückgezogenen Auskünfte oder Unterlagen werden bei der Entscheidung über 
die Rechtssache nicht berücksichtigt und an die betreffende Hauptpartei Partei 
zurückgegeben. 

 
(8) Hält das Gericht die Auskünfte oder Unterlagen, die aufgrund ihres vertraulichen Charakters 

der anderen Hauptpartei nicht gemäß den in Absatz 6 bezeichneten Modalitäten bekannt 
gegeben worden sind, für die Entscheidung über den Rechtsstreit für unerlässlich, so kann es 
abweichend von Artikel 64 und unter Beschränkung auf das unbedingt Erforderliche seine 
Entscheidung auf diese Auskünfte oder Unterlagen stützen. Bei der Würdigung dieser 
Auskünfte oder Unterlagen trägt das Gericht dem Umstand Rechnung, dass eine Hauptpartei zu 
diesen Auskünften oder Unterlagen nicht hat Stellung nehmen können. 
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(9) Das Gericht stellt sicher, dass die in den von einer Hauptpartei nach den Absätzen 1 oder 2 
vorgelegten Auskünften oder Unterlagen enthaltenen vertraulichen Informationen, die der 
anderen Hauptpartei nicht bekannt gegeben wurden, weder in dem nach Absatz 6 erlassenen 
Beschluss noch in der das Verfahren beendenden Entscheidung offengelegt werden. 

 
(10) Die Auskünfte oder Unterlagen im Sinne von Absatz 5 werden der betroffenen Partei sogleich 

nach Erlass der das Verfahren vor dem Gericht beendenden Entscheidung zurückgegeben. 
 
(11) Das Gericht legt durch Beschluss die Sicherheitsvorschriften für die Zwecke des Schutzes der 

je nach Fall gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 vorgelegten Auskünfte oder Unterlagen fest. Der 
Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

 
 

Artikel 144 
Entscheidung über den Antrag auf Zulassung zur Streithilfe 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Streithilfe wird den Hauptparteien zugestellt. 
 
(2) Der Präsident gibt den Hauptparteien Gelegenheit, zu dem Antrag auf Zulassung zur Streithilfe 

schriftlich oder mündlich Stellung zu nehmen und erforderlichenfalls zu beantragen, dass 
bestimmte, in den Akten der Rechtssache enthaltene Angaben, die geheim oder vertraulich 
sind, von der Übermittlung an einen Streithelfer ausgenommen sind. 

 
(3) Erhebt der Beklagte nach Artikel 130 Absatz 1 eine Einrede der Unzulässigkeit oder der 

Unzuständigkeit, so wird über den Antrag auf Zulassung zur Streithilfe erst entschieden, 
nachdem die Einrede zurückgewiesen wurde oder die Entscheidung darüber dem Endurteil 
vorbehalten wurde. 

 
(4) Wird der Antrag gemäß Artikel 40 Absatz 1 der Satzung gestellt und haben die Hauptparteien 

keine in den Akten der Rechtssache enthaltenen geheimen oder vertraulichen Angaben 
bezeichnet, deren Übermittlung an den Streithelfer ihnen zum Nachteil gereichen kann, so 
wird die Streithilfe durch Entscheidung des Präsidenten zugelassen. 

 
(5) In den übrigen Fällen entscheidet der Präsident so bald wie möglich durch Beschluss über den 

Antrag auf Zulassung zur Streithilfe und gegebenenfalls über die Übermittlung der Angaben, 
deren geheimer oder vertraulicher Charakter geltend gemacht wurde, an den Streithelfer. 

 
(6) Wird der Antrag auf Zulassung zur Streithilfe zurückgewiesen, so ist der Beschluss nach 

Absatz 5 mit Gründen zu versehen und muss eine Entscheidung gemäß den Artikeln 134 und 
135 über die im Zusammenhang mit dem Antrag auf Zulassung zur Streithilfe entstandenen 
Kosten, einschließlich der Kosten des Antragstellers, enthalten. 

 
(7) Wird dem Antrag auf Zulassung zur Streithilfe stattgegeben, so sind dem Streithelfer alle den 

Hauptparteien zugestellten Verfahrensschriftstücke zu übermitteln, gegebenenfalls mit 
Ausnahme der geheimen oder vertraulichen Angaben, die nach Absatz 5 von der Übermittlung 
ausgenommen sind. 
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(8) Wird der Antrag auf Zulassung zur Streithilfe zurückgenommen, so beschließt der Präsident 
die Streichung des Antragstellers bezüglich der Rechtssache und entscheidet gemäß Artikel 
136 über die Kosten, einschließlich der Kosten des Antragstellers. 

 
(9) Wird der Streitbeitritt zurückgenommen, so beschließt der Präsident die Streichung des 

Streithelfers bezüglich der Rechtssache und entscheidet gemäß den Artikeln 136 und 138 über 
die Kosten. 

 
(10) Wird das Verfahren in der Hauptsache beendet, bevor über den Antrag auf Zulassung zur 

Streithilfe entschieden wurde, so tragen der Antragsteller und die Hauptparteien jeweils ihre 
eigenen im Zusammenhang mit dem Antrag auf Zulassung zur Streithilfe entstandenen 
Kosten. Dem Antragsteller wird eine Kopie des das Verfahren beendenden Beschlusses 
übermittelt. 

 
 

Artikel 151 
Entscheidung über das beschleunigte Verfahren 

 
(1) Das Gericht kann in Anbetracht der besonderen Dringlichkeit und der Umstände der 

Rechtssache auf Antrag des Klägers oder des Beklagten nach Anhörung der anderen 
Hauptpartei beschließen, im beschleunigten Verfahren zu entscheiden. Der Beschluss ergeht 
so bald wie möglich. 

 
(2) Auf Vorschlag des Berichterstatters kann das Gericht bei Vorliegen außergewöhnlicher 

Umstände nach Anhörung der Hauptparteien von Amts wegen beschließen, im 
beschleunigten Verfahren zu entscheiden. 

 
(3) Der Beschluss des Gerichts, im beschleunigten Verfahren zu entscheiden, kann mit 

Bedingungen hinsichtlich des Umfangs und der Präsentation der Schriftsätze der 
Hauptparteien, des weiteren Verfahrensablaufs oder der dem Gericht zur Entscheidung 
unterbreiteten Gründe und Argumente verbunden werden. 

 
(4) Erfüllt eine der Hauptparteien eine der in Absatz 3 genannten Bedingungen nicht, so kann der 

Beschluss, im beschleunigten Verfahren zu entscheiden, aufgehoben werden. Das Verfahren 
wird dann als gewöhnliches Verfahren fortgesetzt. 

 
 

Artikel 216 
Zuweisung der Rechtssache 

 
(1) Hebt der Gerichtshof ein Urteil oder einen Beschluss einer Kammer auf, so kann der Präsident 

des Gerichts die Sache einer anderen, mit der gleichen Richterzahl tagenden Kammer 
zuweisen. 

 
(2) Hebt der Gerichtshof ein Urteil oder einen Beschluss der Großen Kammer des Gerichts auf, so 

wird die Sache diesem Spruchkörper zugewiesen. 
 
(3) Hebt der Gerichtshof ein Urteil oder einen Beschluss eines Richters auf, der als Einzelrichter 

entschieden hat Einzelrichters auf, so kann der Präsident des Gerichts die Sache dem 
Einzelrichter zuweisen; diesem bleibt es unbenommen, die Sache an die Kammer zu 
verweisen, der er angehört. 
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